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Diese Richtlinie wird aufgrund des § 21 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes (AGTierGesG) vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), zur Ermittlung des Schätzwertes 
von zum Tierseuchenfonds meldepflichtigen Tieren erlassen. Sie ist bei der Schätzung des gemeinen 
Wertes nach § 21 Absatz 1 AGTierGesG anzuwenden. Der Schätzwert nach dieser Richtlinie ist der 
gemeine Wert im Sinne des § 16 Absatz 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1324), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615). 

 

Teil A 
Grundsätze der Schätzwertermittlung 

1 Allgemeine Grundsätze 

Nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes (Entscheidungen des 
BVerfG - Bd. 20 S. 351 ff.) handelt es sich bei 
der Tierseuchenentschädigung um keine 
Enteignungsentschädigung, sondern um 
einen vom Gesetzgeber freiwillig aus 
Billigkeits- und Zweckmäßigkeitsgründen 
gewährten Anspruch eigener Art. Die 
entsprechenden amtstierärztlich angeordne-
ten Tötungen von Tieren im Rahmen der 
Seuchenbekämpfung werden zum Schutz 
anderer Tierbestände und somit zur 
Vermeidung von volkswirtschaftlichen 
Schäden durchgeführt. Zur Förderung der 
Mitarbeit der Tierhalter bei der Bekämpfung 
von Tierseuchen wird durch die Regelungen 
des Tiergesundheitsgesetzes eine Entschädi-
gungsleistung zur Milderung wirtschaftlicher 
Verluste in Geld überhaupt erst möglich. Der 
Gesetzgeber hat die Entschädigung auf den 
auch im Steuerrecht verwendeten Begriff des 
gemeinen Wertes begrenzt. Beim gemeinen 
Wert handelt es sich um den Verkehrswert 
zum Zeitpunkt der Tötung bzw. Verendung. 

Darüber hinaus gehende Schäden, insbeson-
dere wirtschaftliche Folgeschäden und 
Ertragsausfälle, sind nicht Gegenstand der 
tierseuchenrechtlichen Entschädigung; sie 
sind von den Tierbesitzern ggf. anderweitig 
abzusichern. 

Der Verkehrswert entspricht dem Preis, der 
nach der Beschaffenheit des Tieres bei einer 
Veräußerung im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu erzielen wäre (siehe dazu auch § 9 
Bewertungsgesetz). Ungewöhnliche 
Umstände oder persönliche Verhältnisse sind 
dabei nicht zu berücksichtigen. Die Bewertung 
ist an Marktdaten zu orientieren. Hierbei sind 
Marktpreise relevant, die der Tierhalter im 
Falle eines Verkaufs tatsächlich erzielt. Nach 
der herrschenden und höchst-richterlich 
bestätigten Lehre sind als haupt-sächliche 
wertbestimmende Faktoren Rasse, Alter, 
Gewicht, Leistung, Trächtigkeit und 
Geschlecht der Tiere zu berücksichtigen. Für 
mehrjährig ertragbringende Tiere ist eine 
mehrstufige Ersatzwertermittlung unter 
Berücksichtigung einer alters- und nutzungs-
bedingten Wertminderung in Ansatz zu 
bringen. Verkaufsfähige Tiere sind ent-
sprechend den jeweiligen Marktdaten 
(Handelsnotierungen) zu bewerten..



Die zu schätzenden Tiere sind abschließend, 
entsprechend den tatsächlich vorliegenden 
wertbestimmenden Faktoren, im Vergleich mit 
vermarkteten Tieren einzustufen. Für 
unfertige und mehrjährig ertragbringende 
Tiere ist der Wert zwischen den jeweiligen 
Marktnotierungen unter Berücksichtigung der 
vorstehend aufgeführten Faktoren durch eine 
lineare Interpolation herzuleiten. Mehrjährig 
ertragbringende Tiere erreichen grundsätz-
lich ihren höchsten Wert mit dem erstmaligen 
Beginn der vorbestimmten Produktions-
richtung. Mindestwert für die tierseuchen-
rechtliche Entschädigung ist der Schlachtwert 
des jeweiligen Tieres.  

2 Spezielle Grundsätze 

2.1 Maßgeblich für die Ermittlung des Schätz-
wertes ist der Zeitpunkt der Tötungs-
anordnung, bei verendeten Tieren der Tag 
des Todes.  

2.2 Bei der Festsetzung von Entschädi-
gungen sind die geltenden Höchstsätze nach 
§ 16 Absatz 2 des Tiergesundheitsgesetzes 
zu beachten.  

2.3 Bei der Ermittlung des Schätzwertes 
werden nach § 16 Absatz 4 des Tiergesund-
heitsgesetzes Steuern nicht berücksichtigt.  

2.4 Die Tierart, die Rasse bzw. Kreuzungen, 
das Gewicht und das Alter der zu schätzenden 
Tiere sind amtlich festzustellen und 
entsprechend bei der Wertermittlung zu 
berücksichtigen. Sofern für Tierarten ein 
funktionsfähiges amtlich anerkanntes elektro-
nisches Datenbanksystem nach den 
Vorschriften der Viehverkehrsverordnung 
(ZID-/HIT-Datenbank) vorhanden ist, sind 
grundsätzlich deren Daten zur Bestimmung 
der Rassenzuordnung und des Alters 
verbindlich.  

2.5 Als Notierung oder Grundpreis gilt der in 
der Woche des Tierverlustes oder der 
Tierverluste notierte und im Bauernblatt für 
Schleswig-Holstein und Hamburg und, sofern 
dort nicht enthalten, der in anderen Medien 
veröffentlichte jeweilige Preis der nächst-
gelegenen Vermarktungsmöglichkeit. 

2.6 Als Auktionswert gilt der auf dem nächst-
gelegenen geeigneten Markt für eine 
definierte und vergleichbare Tiergruppe 
nachweislich erzielte aktuelle Nettoerlös für 
Zuchttiere zum Zeitpunkt der Tötung bzw. 
Verendung.  

2.7 Der Schätzwert wird auf der Grundlage 
dieser Richtlinien ermittelt, sofern der Tier-
besitzer keine abweichenden Werte nach-
weist. Auf Antrag des Tierhalters können für  

- den Nachweis abweichender Ver-
marktungswege das arithmetische Mittel der 

letzten drei vorliegenden Abrechnungs-
belege sowie 

- die zu schätzenden Tiere direkt betreffende 
Abrechnungsbelege berücksichtigt werden. 

 Werden andere nachgewiesene Gewichte, 
Notierungen oder Leistungsdaten zugrunde 
gelegt, sind die Berechnungsgrundsätze für 
die Schätzwertermittlung analog anzuwen-
den. Die vorstehend genannten Ab-
rechnungsbelege dürfen jedoch nicht älter als 
drei Monate sein.  

2.8 Sonderfälle sind nach Absprache mit dem 
Tierseuchenfonds auf der Grundlage dieser 
Richtlinien zu behandeln.  

2.9 Der Tierseuchenfonds kann Berech-
nungsunterlagen, auch in elektronischer 
Form, zur Schätzwertermittlung zur Verfü-
gung stellen. In diesem Fall ist die Schätzung 
hierauf durchzuführen und dem Antrag des 
Tierhalters beizufügen.  


